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§ 97 FLG Zustandigkeit wahrend
eines Verfahrens

FLG - Flurverfassungs-Landesgesetz 1975

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 19.08.2021

(1) Die Zustandigkeit der Agrarbehorde erstreckt sich mit Ausnahme der im Abs. 3 genannten Angelegenheiten vom
Zeitpunkt der Einleitung eines Zusammenlegungs-, Flurbereinigungs-, Teilungs- oder Regelungsverfahrens bis zum
Zeitpunkt des Abschlusses eines solchen Verfahrens auf die Verhandlung und Entscheidung Uber alle tatsachlichen
und rechtlichen Verhaltnisse einschlieBlich der Entscheidung von Streitigkeiten Uber Eigentum und Besitz an den in
das Verfahren einbezogenen Grundsticken, die zum Zwecke der Durchfihrung der Zusammenlegung,
Flurbereinigung, Teilung oder Regelung in das Verfahren einbezogen werden mussen. Wahrend dieses Zeitraumes ist
in diesen Angelegenheiten die Zustandigkeit jener Behdrden ausgeschlossen, in deren Wirkungsbereich die
Angelegenheiten sonst gehdren.

(2) Soweit nicht anderes bestimmt ist, sind von der Agrarbehdrde die Vorschriften, die sonst fur diese Angelegenheiten
gelten (wie die des burgerlichen Rechtes, des Wasser-, Jagd-, Fischerei- und Forstrechtes), anzuwenden.

(3) Von der Zustandigkeit der Agrarbehdrde sind jedoch ausgeschlossen:

a) Streitigkeiten, die vor Einleitung des Agrarverfahrens bereits vor dem ordentlichen Richter anhangig waren;

b) Streitigkeiten Gber Eigentum und Besitz an Liegenschaften, mit denen ein Anteil an den agrargemeinschaftlichen
Grundstucken, ein Nutzungs- oder Verwaltungsrecht oder ein Anspruch auf Gegenleistungen bezlglich solcher
Grundstlcke verbunden ist;

c) Angelegenheiten der Eisenbahnen, der Landesverteidigung, der 6ffentlichen Straen und &ffentlichen Wege, der
Schifffahrt, der Luftfahrt und des Bergbaues;

d) Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches der Gemeinde, soweit nicht durch eine Verordnung gemafiig 32
Abs. 4 der NO Gemeindeordnung 1973, LGBI. 1000 bzw.§ 14 Abs. 4 des NO Stadtrechtsorganisationsgesetzes,
LGBI. 1026, die Zustandigkeit der Agrarbehdérde begriindet wird.

(4) Ist fur die Durchfihrung eines Zusammenlegungs-, Flurbereinigungs-, Teilungs- oder Regelungsverfahrens die
Entscheidung in einer der im Abs. 3 lit.c und d erwdhnten Angelegenheiten erforderlich, so hat die Agrarbehoérde
hierliber das Einschreiten der zustandigen Behdrden zu veranlassen. Deren Entscheidung ist dem weiteren Verfahren
der Agrarbehdrde zugrunde zu legen.

In Kraft seit 01.01.2015 bis 31.12.9999


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/flg/paragraf/32
https://www.jusline.at/gesetz/flg/paragraf/14

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	§ 97 FLG Zuständigkeit während eines Verfahrens
	FLG - Flurverfassungs-Landesgesetz 1975


